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ZEITGESPRÄCH

Der Streit um die erweiterte Mitbestimmung
Den Forderungen unserer Zeit nicht verschließen!

1. Die seit einigen M onaten andauernde öffentliche 
Auseinandersetzung um die Mitbestimmung hat das 
sozialpolitische Klima in der Bundesrepublik ver
schlechtert. Das vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
und seinen Mitgliedsverbänden w iederholt angebo
tene sachliche Gespräch mit den Arbeitgebern ist bis
her nicht zustande gekommen. Statt dessen griffen die 
Arbeitgeber einerseits zur Polemik, wo eine Sachdis- 
kussion nützlich gewesen wäre, und „informierten" 
die Öffentlichkeit andererseits über angebliche Ge
werkschaftspläne, ohne daß es ihnen auf die Korrekt
heit solcher „Informationen" angekommen wäre. W ie 
so oft in der sozialpolitischen Auseinandersetzung der 
vergangenen Jahrzehnte w ird auch diesmal wieder 
die Existenz des freien Unternehmertums und unserer 
freiheitlichen Ordnung überhaupt beschworen. Einer 
qualifizierten Mitbestimmung der Arbeitnehm er in 
den großen deutschen Kapitalgesellschaften werden 
Absichten und W irkungen unterstellt, wie sie abwegi
ger nicht sein könnten. Fast könnte man meinen, der 
Untergang des Abendlandes stünde — würde die in 
den deutschen M ontanunternehmen bew ährte Form 
der beiderseitigen Zusammenarbeit auch auf die an
deren Großunternehmen in der Rechtsform der Kapi
talgesellschaften ausgedehnt — unm ittelbar bevor. 
Auf welchem Niveau sich die Diskussion zeitweilig 
bewegte, läßt eine Veröffentlichung des „Industrie
kurier" erkennen, in dem schlicht behauptet wird, 
„eine Demokratisierung der W irtschaft (sei) so unsin
nig wie eine Demokratisierung der Schulen, Kasernen 
und Zuchthäuser".

Es erscheint — nicht zuletzt auch im Hinblick auf das 
der Mitbestimmungsidee innewohnende Anliegen — 
notwendig, die Forderung selbst darzustellen und in 
der hier gebotenen Kürze zu begründen.

MONTANMITBESTIMMUNG BEWÄHRT

2. Seit mehr als 15 Jahren ist für die Kapitalgesell
schaften der deutschen M ontanindustrie eine Rege
lung gültig, nach der den Aufsichtsräten dieser Unter
nehmen je zur Hälfte V ertreter der Anteilseigner und 
der Arbeitnehmer angehören. Beide Gruppen gemein
sam wählen — als elftes, fünfzehntes oder einund
zwanzigstes Mitglied — einen „neutralen Mann", der 
allgemein als V ertreter des öffentlichen Interesses im 
Unternehmen angesehen wird. Dem Vorstand der 
Montangesellschaften hat außerdem als gleichberech

tigtes Mitglied ein A rbeitsdirektor — als Sachwalter 
des Personal- und Sozialressorts — anzugehören. Er 
kann auf Grund des Mitbestimmungsgesetzes aus dem 
Jahre 1951 nicht gegen die M ehrheit der Arbeitneh
merstimmen im Aufsichtsrat bestellt oder abberufen 
werden.

Dieser Regelung entspridit weitgehend das Mitbe
stimmungsgesetz aus dem Jahre 1956, das für alle 
Montanobergesellschaften gilt. Dieses Gesetz verzich
te t allerdings darauf, die Bestellung und Abberufung 
des A rbeitsdirektors an eine besondere Mehrheit der 
A rbeitnehm ervertreter zu binden.

In einer Zeit des totalen wirtschaftlichen und politi- 
sdien Niedergangs verwirklicht, wurde die Mitbestim
mung von allen Beteiligten vorbehaltlos begrüßt. So 
heißt es in einem Schreiben der V ertreter dreier gro
ßer Montankonzerne an den damaligen Leiter des 
Verwaltungsamtes für Wirtschaft*): „Schließlich er
klärten wir unsere aufrichtige Bereitwilligkeit, den 
Belegschaften und den Gewerkschaften volle M itwir
kungsrechte einzuräumen. W ir wollen uns den Forde
rungen einer neuen Zeit nicht verschließen und stim
men einer Beteiligung auch der Arbeitnehmerschaft 
an der Planung und Lenkung sowie an den Aufsichts
organen für die großen Erwerbsgesellschaften der 
Eisen- und Stahlindustrie voll zu."

In der Tat hat in den vergangenen 15 Jahren diese 
Form der Zusammenarbeit von Kapital- und Arbeit
nehm ervertretern wesentlich dazu beigetragen, den 
sozialen Frieden an Rhein und Ruhr zu sichern, die 
schwierigen Strukturveränderungen im Bergbau und 
in der Stahlindustrie ohne unangemessene Opfer für 
die Betroffenen zu vollziehen und ein neues V erhält
nis von Kapital und Arbeit entstehen zu lassen.

Um die Übertragung dieses bew ährten Beispiels der 
Kooperation auf die übrigen großen Kapitalgesell
schaften in der Bundesrepublik geht es den A rbeit
nehmern und ihren Gewerkschaften in der gegenwär
tig so lebhaften Diskussion. Neben den Anteilseigner
interessen soll in Zukunft auch das Interesse der Ar
beitnehm er gleichberechtigt in den Unternehmens
organen vertreten  sein. Die so oft beschworene „Mün
digkeit" der Arbeitnehmer, ihr Anspruch, Subjekt und 
nicht lediglich Objekt wirtschaftlichen Handelns zu

1) Vom 21. Jan u ar 1947. Vgl. Erich P o t t h o f f :  Der Kampf um 
die M ontanraitbestim m ung. Köln 1957, S. 44 ff.
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sein, sollen in der qualifizierten Mitbestimmung ihren 
sichtbaren Ausdruck finden.

DIE SOZIALE VERANTWORTUNG DER GEWERKSCHAFTEN

3. Sdiou immer haben sich die deutschen Gewerk
schaften für eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
eingesetzt: Bei der Festlegung der Tarif- und A rbeits
bedingungen, des Urlaubs, der Arbeitszeit, der Ent
lohnungsmethoden und bei der Einstellung und Ent
lassung. Alte Tarifverträge — etwa der Buchdrucker — 
lassen erkennen, daß diese Mitbestimmung nicht sel
ten auch den unmittelbaren wirtschaftlichen Bereidi 
einbezog und den Arbeitnehmern ein Mitbestimmungs
recht selbst bei der Festsetzung der Preise einräumte. 
Sowohl nach dem 1. W eltkrieg als auch im W iderstand 
gegen den Nationalsozialismus w urde dieses Ziel nie
mals aufgegeben. So spricht das für die Zeit nach der 
Beseitigung des Hitlerregimes konzipierte Regierungs
programm (Goerdeler-Plan) — an dessen Erstellung 
Gewerkschafter aller Richtungen maßgebend beteiligt 
waren — davon, durch eine Beteiligung der Beleg
schaften und unter Einschaltung der Gewerkschaften 
an der Betriebsführung und an den Betriebsergebnis
sen „die Entwicklung des einzelnen Betriebs zu einer 
Wirtschaftsgemeinschaft der in ihr schaffenden Men
schen" zu verwirklichen.  ̂ — Es war deshalb selbst
verständlich, daß sich die deutschen Gev/erkschaften 
audi nach der Beendigung des 2. W eltkrieges der M it
bestimmungsidee unm ittelbar verbunden fühlten.

Schon in den ersten Nachkriegstagen machten sie sich 
zum Sprecher der fundamentalen und existentiellen 
Sorgen unseres Volkes und verstanden sich dabei 
nicht etwa als bloße Interessenvertretungen ihrer M it
glieder, sondern waren im Sinne der res publica 
tätig. Als eine der wenigen durch den Nationalsozia
lismus nicht belasteten Gruppen unseres Volkes waren 
sie um die W iederherstellung des deutschen Ansehens 
bemüht. In jener Zeit trat niemand auf, der ihnen 
diese Initiativaufgabe in der zweiten Deutschen Re
publik bestritten hätte. Hätten sie sich nach 1945 auf 
die ihnen gelegentlich zugedachte Rolle einer bloßen 
Tariforganisation beschränkt, so w äre der wirtschaft
liche imd gesellschaftliche Neuaufbau Deutschlands 
weitaus risikoreicher und schwieriger geworden.

Im Kampf gegen die Demontagen, durch ihren Ver
zicht auf mögliche hohe Lohnforderungen, durch ihre 
Bereitschaft, an der Verbesserung der Produktivität 
unserer W irtschaft mitzuwirken und durch ihr en t
schiedenes Eintreten für den demokratischen Rechts
staat bewiesen die Gewerkschaften ihre V erantwor
tung in schwierigen Zeiten. Dies drückte der M inister
präsident des größten deutschen Bundeslandes in dem 
Satz aus: „In Stunden, in denen das Schicksal der 
Bundesrepublik schon vor ihrer Gründung auf dem 
Spiel stand, haben die Gewerkschaften durdi ihre 
Haltung bewiesen, daß sie in ernster Stunde staats

politischer Bewährung zu dieser gestanden haben und 
ihr überhaupt erst ihr Dasein ermöglicht haben."

Die Gewerkschaften ließen gleichzeitig erkennen, daß 
sie sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten dafür einsetzen würden, die Position 
des Arbeitnehmers im W irtschaftsleben zu verbessern.

Der Satz vom Menschen, der im M ittelpunkt des W irt- 
schaftsgescäiehens steht, sollte endlich mit Inhalt ge
füllt und zur Richtschnur sozialpolitischen Handelns 
gemacht werden.

NOTWENDIGE GLEICHBERECHTIGUNG DER ARBEITNEHMER

4. Nicht zuletzt diesem hum anitären Anliegen dient 
die Forderung nach gleichberechtigter Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer. Trotz nicht zu verkennender V er
besserungen in ihrer Rechtslage sind die A rbeitneh
mer auch heute noch gezwungen, ihre Arbeitskraft 
gegen Entgelt zu „verkaufen". Ihre Vermögenslosig
keit zwingt sie dazu, ein A rbeitsverhältnis einzugehen 
und sich damit dem W illen und dem Direktionsrecht 
anderer unterzuordnen. W ie schon im vorigen Jah r
hundert, so bestimmen auch heute noch die Eigen
tümer und die von ihnen bestellten V ertreter das 
Schicksal von Millionen vermögensloser A rbeitneh
mer. Dabei liegt es keineswegs im W esen des Eigen
tums, daß mit seinem Besitz auch die Verfügung über 
Menschen verbunden ist. H ier spiegelt sich lediglich 
die Zufälligkeit einer geschiditlichen Entwicklung 
wider.

Gerade in den großen Kapitalgesellschaften wird deut
lich, wie sehr schon der Gesetzgeber die Trennung 
des Eigentums von der Verfügung über das Unterneh
men anerkannt und vollzogen hat. Das A nteilseigen
tum des Aktionärs ist nicht mehr Träger der Unter
nehmerfunktion, sondern hat sich funktionell verselb
ständigt auf das bloße Kapitalinteresse. Die Unter
nehmerfunktion geht besonders in den Publikumsge
sellschaften mehr und mehr auf ein am Bestand des 
Unternehmens und nicht am Interesse der Kapital
eigner orientiertes Management über. Das Unterneh
men wird somit zu einem autonomen Gebilde, in dem 
sich die Eigentumsbeziehungen zu Anteilseignerbe
ziehungen gewandelt haben. Macht und Verantwor
tung liegen nicht mehr in einer Hand; diejenigen, die 
die Leitungsmacht in den Unternehmen ausüben, schaf
fen sich vielfach die Legitimation ihres Handelns 
selbst, indem sie jene Organe, durch die sie kontrol
liert werden sollen, vorwiegend mit Personen ihres 
eigenen V ertrauens besetzen. Die Eigentumsidee wird 
deshalb vielfach nur als „Tarnung" benutzt, um einer 
Diskussion über die Legitimation des verselbständig
ten M anagements in Großunternehmen auszuweichen.

W ie vor allem die Untersudiungen des Vereins für 
Socialpolitik über die Konzentration in der W irt
schaft und die Konzentrationsenquete des Bundes-

2) G erhard R i t t e r :  C arl G oerdeler und die deutsd ie  W ider
standsbew egung. S tu ttgart 1954, S. 559 ff.

3) M in isterp räsiden t Dr. M e y e r s  in se iner B egrüßungsanspra
che auf der 5. o rden tlid ien  Landesbezirkskonferenz des DGB 1959 
in M ülheim/Ruhr. Protokoll, S. 16.
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amtes für gewerblidie W irtschaft siditbar werden 
ließen, kommt dem Großunternehmen heute eine nicht 
nur ökonomisdie Bedeutung zu. Die im Großunterneh
men manifestierte Macht stellt den demokratischen 
Staat vor die Aufgabe, die Interessen aller Bürger 
hinreichend zu schützen. Im Untersdiied zu den Klein- 
und M ittelunternehmen werden von den Entsdieidun- 
gen im Großunternehmen nicht nur einzelne A rbeit
nehmer betroffen, sondern große Teile der Gesell- 
sdiaft. Den Arbeitnehmern bleibt als Räddien im Ge
triebe meist nidits anderes übrig, als sich solchen Ent- 
sdieidungen zu fügen. W eder der einzelne noch die 
Belegschaften sind in der Lage, die Ursachen und die 
Folgen solcher Vorgänge zu durchschauen; sie haben 
bisher keine wirksame Möglichkeit, durch eigene Ak
tivität oder durch die Einschaltung ihrer Repräsentan
ten Einfluß auf die Unternehmenspolitik zu nehmen.

Aus dieser Tatsache sollten zeitgemäße Konsequenzen 
gezogen werden: Die Repräsentanten der Arbeitneh
mer müssen gleichberechtigt neben den Kapitaleignern 
an den Unternehmensentscheidungen beteiligt wer
den. Sie können sich nicht lediglich mit den sozialen 
Auswirkungen wichtiger Unternehmensentscheidungen 
beschäftigen, sondern müssen die Chance haben, ihre 
Interessen schon im Vorfeld dieser Entsdieidungen 
mit ins Spiel zu bringen.

LEITBILD; DIE VERANTWORTLICHE GESELLSCHAFT

5. Die Einbeziehung auch der großen Kapitalgesell
schaften außerhalb der M ontanindustrie in die dort 
geltende Regelung der qualifizierten Mitbestimmung 
birgt zahlreiche Chancen und Möglichkeiten:
Die vor uns liegenden großen Aufgaben zwingen zu 
einer Zusammenfassung aller, für die Entwicklung 
unserer Gesellsdiaft verantwortlichen Kräfte. Die Mit
bestimmung wäre dafür eine sinnvolle Lösung.

Auch in der Zukunft wird es — nicht zuletzt im Hin
blick auf konkurrierende gesellschaftliche Systeme 
des Ostens — immer wieder erforderlich sein, unsere 
freiheitliche Gesellschaftsordnung zu stabilisieren und 
auszubauen. Überkommene, autoritäre oder autoritär- 
hierarchische Ordnungskonzeptionen werden diese 
Aufgabe nicht bewältigen können.

Die Verwirklichung der qualifizierten Mitbestimmung 
würde die Arbeitnehmer endlidi auch formal als 
gleichberechtigt mit den V ertretern der Kapitaleigner 
anerkannt sehen. Sie würde der Forderung nach „Part

nerschaft“ einen substantiellen Gehalt verleihen und 
die Arbeitnehmer als mündige Menschen — im Sinne 
des Leitbildes von der Verantwortlichen Gesellschaft
— betrachten.

Die in  den letzten Jahren so oft gebrauchte Formel 
von der Versachlichung der Beziehung zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern würde durch die Mit
bestimmung ihre praktische Anwendung finden, wie 
die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Kapital
eignern in den Bereichen, in denen die qualifizierte 
Mitbestimmung schon praktiziert wird, deutlich macht, 
haben sich hier Inhalt und Form dieser Beziehungen 
sichtlich verändert.

6. W enn im Zusammenhang mit den Diskussionen um 
die Forderung nach einer Ausdehnung der qualifizier
ten Mitbestimmung auf alle großen Kapitalgesellschaf
ten auch kritische Einwände gemacht werden, so ist 
dies in einem demokratischen Staat durchaus legitim. 
Seltsam müssen allerdings jene Methoden erscheinen, 
welche von den Kritikern der Mitbestimmung in 
den Reihen der Arbeitgeber und den ihnen nahe
stehenden Institutionen verw endet werden, um nicht 
nur die Mitbestimmung zu diskriminieren, sondern 
auch die Gewerkschaften und ihre Repräsentanten 
in den Augen der Öffentlichkeit unglaubwürdig zu 
machen. Im Sinne einer sachlichen und der Bedeutung 
des gesellschaftspolitischen Anliegens der Mitbestim
mung gerecht werdenden Auseinandersetzung erscheint 
es wünschenswert, von jenen Absichten auszugehen, 
die mit der hier vorgetragenen Forderung nach Aus
weitung der Mitbestimmung verbunden sind. Schädlich 
für eine sachliche Diskussion aber ist es, durch Unter
stellungen, Verallgemeinerungen sowie mit Hilfe von 
Halb- und Unwahrheiten gegen die Mitbestimmung 
vorzugehen.

Die Mitbestimmung wird weder die Prinzipien unserer 
gesellschaftlichen Ordnung beseitigen, noch das in der 
Verfassung geschätzte und sozial verpflichtete Eigen
tumsrecht aufheben. Sie ist auch niemals von den Ge
werkschaften als eine Art Sozialisierungsersatz ange
sehen worden, sondern riditet sich vielmehr unmittel
bar auf die Verwirklichung der ihr zugrunde liegen
den humanitären und ethischen Anliegen. Gerade die 
Praxis der Montanraitbestimmung läßt erkennen, daß
— bei aller sozialen Bindung — die unternehmerische 
Freiheit nicht beeinträchtigt und die Anpassungsfähig
keit der Unternehmen am M arkt verbessert und nicht 
etwa verringert wurde.

VEREINSBANK IN HAMBURG
Ä L T E S T E  H A M B U R G E R  G I R O B A N K

Z E N T R A L E !  H A M B U R G  1 1 ,  A L T E R  W A L L  2 0 -  3 0,  T E L E F O N  3 6 1 0 S 1  

3 9  F I L I A L E N  U N D  Z W E I G S T E L L E N  I N  C R O S S  - H A M B U R G ,  C U X H A V E N  U N D  K I E L
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Bisher sind die Kritiker der Mitbestimmung über Ver
allgemeinerungen und Unterstellungen nidit hinaus
gekommen. Eine Begründung für die von ihnen vor
getragene Kritik blieben sie bisher sdiuldig. Es wird 
an dem Gesetzgeber liegen, die Voraussetzungen für

eine sachliche und der Bedeutung der Mitbestimmung 
gerecht werdende Regelung zu finden. Die Gewerk
schaften werden dabei zu offener und ehrlicher M it
arbeit bereit sein.

Wilhelm.Haferkamp, Düsseldorf

D ie Forderungen unserer Z eit nicht fa lsch  verstehen!

Ein Beitrag zur Mitbestimmungsfrage kann, wenn 
sein Ausmaß den vorgegebenen Rahmen dieser 
Zeitschrift nicht überschreiten soll, nur einen verhält

nismäßig bescheidenen Teil der außerordentlidi kom
plexen M aterie behandeln. AucJi die jeweils ausge
wählten Teilprobleme können nur in knapper und 
keineswegs abschließender Form dargestellt werden. 
In dieser Lage kann nur zu leicht der Vorwurf auf- 
kommen, dieses oder jenes Problem sei niciit oder 
jedenfalls niciit in allen seinen Verästelungen voll 
gesehen. Darum scheint es angängig, im wesentlichen 
nur auf diejenigen Fragen einzugehen, die Wilhelm 
Haferkamp, Mitglied des Bundesvorstandes des DGB, 
in seinem Beitrag behandelt hat, und darauf aus der 
Sicht der Unternehmer kurz zu erwidern.

A b s c h n i t t  1 u n d  6 des Beitrags betreffen die 
gleiche Frage und enthalten den Vorwurf, die Arbeit
geber seien einer sachlichen Diskussion der M itbe
stimmungsfrage nicht zugänglich, sie unterstellten der 
qualifizierten Mitbestimmung Absichten und W irkun
gen, wie sie abwegiger nicht sein könnten, sie w ür
den die Mitbestimmung diskriminieren und die Ge
werkschaftsrepräsentanten in der Öffentlichkeit un
glaubwürdig machen, seien jedoch über Verallgemei- 
rterungen und Unterstellungen nicht hinausgekommen 
und eine Begründung für ihre Kritik bisher schuldig 
geblieben.

Demgegenüber darf darauf hingewiesen werden, daß 
ein bei der Bundesvereinigung der Deutschen A rbeit
geberverbände bestehender Arbeitskreis Mitbestim
mung im Oktober 1965 in einer ca. 50 Druckseiten 
umfassenden Stellungnahme mit dem Titel „W irt
schaftliche Mitbestimmung und freiheitliche Gesell
schaft“ die unternehmerische Auffassung zur M itbe
stimmungsfrage dargelegt und im einzelnen begrün
det hat. Im übrigen gibt es natürlich auch zahlreiche 
andere Stimmen, die gewichtige Gründe gegen die 
von den Gewerkschaften geforderte Mitbestimmung 
vorgetragen haben. W er diese Gründe — die Stel
lungnahme des Arbeitskreises Mitbestimmung wird 
jedem  Interessierten zur Verfügung gestellt ■— nicht 
anerkennen will, w ird dies seinerseits begründen 
müssen. Der bloße Hinweis aber. Gegengründe seien 
nicht existent, wird für eine Sachdiskussion nicht aus
reichen.

BEWÄHRTES WIRTSCHAFTS- UND GESELLSCHAFTSSYSTEM  
NICHT AUFS SPIEL SETZEN!

Im  2. A b s c h n i t t  hebt Haferkamp die im Bereich 
der M ontanindustrie seit 15 Jahren geltende qualifi

zierte Mitbestimmung als „bewährtes Beispiel" her
vor. Dem von Gewerkschaftsseite w iederholt vorge
tragenen Bewährungsargument stehen hauptsächlich 
folgende Überlegungen gegenüber:

Daß das Montanmitbestimmungsgesetz dem einzelnen 
Arbeitnehmer zu einer besseren sozialen und gesell
schaftlichen Stellung verholten hätte, als das in der 
übrigen W irtschaft geltende Betriebsverfassungsgesetz, 
ist nicht bewiesen. Insbesondere wird man schwerlich 
A nhaltspunkte dafür finden können, daß der in der 
M ontanindustrie beschäftigte Arbeitnehmer in seiner 
Subjektstellung stärker gefestigt w äre als etwa der 
in der chemischen Industrie beschäftigte A rbeitneh
mer. Auch der Hinweis, daß die qualifizierte w irt
schaftliche Mitbestimmung „nicht zuletzt .. . humani
tären Anliegen" diene, vermag angesichts der im 
Grundsatzprogramm des DGB vom November 1963 
veröffentlichten politischen Konzeption der Gewerk
schaften nicht zu überzeugen. Durch die Beteiligung 
von A rbeitnehm ervertretern und Gewerkschaftsreprä
sentanten an den Leitungs- und Kontrollorganen der 
Unternehmen wird die V italsituation des einzelnen 
Arbeitnehmers an seinem Arbeitsplatz praktisch über
haupt nicht berührt. Empirisch-soziologische Unter
suchungen im Bereich der M ontanindustrie haben er
geben, daß die qualifizierte wirtschaftliche M itbestim
mung zu keinem wirklichen Wunsch der A rbeitneh
mer geworden ist. „Die Institution ist nämlich weit 
davon entfernt, wirklich eine von der Gesamtheit 
oder zumindest von der großen M ehrheit echt getra
gene .Mitbestimmung' der Arbeitnehm er zu sein." ')

Im übrigen sind es im wesentlichen die Gewerkschaf
ten, die von der Bewährung der Montanmitbestim
mung sprechen. Das ist — vor allem politisch gesehen 
—• verständlich. Die betroffene M ontanindustrie ist 
dagegen auffallend schweigsam, jedenfalls in der Öf
fentlichkeit. Aber auch das ist erklärlich. W er sidi 
aus dem Bereich der M ontanindustrie zu der dort 
geltenden Mitbestimmung kritisch äußert, riskiert Un
annehmlichkeiten für das Unternehmen, in dem er 
tätig ist. Er riskiert sofortige Interventionen der Ge
werkschaften, die den Betriebsfrieden empfindlidi 
stören können. Das jüngste Beispiel dieser A rt — die 
Presse hat darüber ausführlich berichtet — liegt nur 
wenige Wochen zurück. Es hat w ieder einmal deutlich 
werden lassen, daß die M ontanindustrie mit einer ge
setzlichen Regelung lebt, die ihr unter außergewöhn-

1) Vgl. Fritz V o i g t ;  Die M itbestim m ung der A rbeitnehm er in 
den Unternehm ungen. Eine A nalyse  der E inw irkungen der M itbe
stimmung irv der B undesrepublik  D eutsdiland auf die Uiitexneh- 
m ensführung. In: W alter W e d d i g e n  (Hrsg.): Zur T heorie und 
Praxis der M itbestim m ung. Bd. 2. Berlin 1962, S. 515.
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lidien politisdien Verhältnissen auferlegt wurde und 
die sie ohne Gefahr für das Unternehmen nicht ab
lehnen kann. Diese Umstände lassen das Bewährungs
argument als sehr fragwürdig erscheinen.

Im übrigen jedoch ist der Hinweis auf die angebliche 
Bewährung der Montanmitbestimmung für die Fragen, 
um die es bei der Ausdehnung der qualifizierten M it
bestimmung geht, nahezu vollständig irrelevant. So
lange die M ontanindustrie mit der gesetzlichen Son
derregelung, der sie unterworfen ist, in der in der 
Bundesrepublik gegebenen wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Ordnung ein Inseldasein führt (der 
Montanmitbestimmung unterliegen ca. 70 Firmen aus 
zwei Wirtschaftszweigen mit 811 000 Arbeitnehmern 
=  4Vo der in der Gesamtwirtschaft beschäftigten Ar
beitnehmer), solange wird unser Gesellschaftssystem 
nicht verändert. W ird die Sonderregelung jedoch zum 
allgemein geltenden Prinzip erhoben, dann wird da
mit, wie es im Grundsatzprogramm des DGB heißt, 
eine „Umgestaltung von W irtschaft und Gesellschaft" 
eingeleitet und ein nachweislich bewährtes W irt
schafts- und Gesellschaftssystem ohne Not aufs Spiel 
gesetzt. In welcher Weise sich diese Umgestaltung 
äußern und vollziehen würde, kann an dieser Stelle 
im einzelnen nidit ausgeführt werden. Insoweit wird 
auf die vorbezeichnete Stellungnahme des Arbeits
kreises Mitbestimmung verwiesen.

VERANTWORTUNG FÜR UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
NICHT TEILBAR

Im  3. A b s c h n i t t  führt Haferkamp aus, die Ge
werkschaften hätten in den schwierigen Zeiten nach 
dem Kriege ihre Verantwortung bewiesen. Das soll 
in keiner W eise bestritten werden. Nur ist dies kein 
Argument für die Ausweitung der Mitbestimmung, es 
sei denn, man wollte sagen, nachdem die Gewerk
schaften in schweren Zeiten Verantwortung gezeigt 
hätten, könne man ihnen fortan auch die V erantwor
tung für die wirtschaftliche Führung der Unternehmen 
übertragen. Dann müssen die Gewerkschaften diese 
Verantwortung aber auch voll übernehmen, denn 
teilen läßt sich diese Verantwortung nicht. In diesem 
Falle würde die W irtschaft aber eben nicht mehr pri
vatwirtschaftlich, sondern gewerkschaftlich geführt.

Würde ein Ausländer, der mit den deutschen V er
hältnissen nicht vertraut ist, die Eingangssätze des
4. A b s c h n i t t e s  lesen, er müßte den Eindruck 
bekommen, als herrschten in der Bundesrepublik 
geradezu feudalistische Verhältnisse, die dadurch ge
kennzeichnet sind, daß „Millionen vermögensloser 
Arbeitnehmer“ schutzlos wenigen willkürlich herr
schenden Eigentümern ausgeliefert seien, denen sie 
im Rahmen überkommener „autoritär-hierarchischer 
Ordnungskonzeptionen" (vgl. Abschnitt 5) ihre Ar
beitskraft zu verkaufen hätten. Es rn.ag dem Leser 
überlassen bleiben zu beurteilen, ob derartige Dar
stellungen als Beiträge zu einer sachlichen Diskussion 
zu werten sind.

GEFAHR DER ÜBERHANDNAHME NICHTWIRSCHAFTLICHEN 
GRUPPENINTERESSES

Mit den übrigen in diesem Abschnitt behandelten Fra
gen, insbesondere der Bedeutung des Eigentums als 
Legitimationsbasis zur Unternehmensführung für die 
bestehende freiheitliche W irtschafts- und Gesellschafts
ordnung und der Frage der Macht und ihrer notwen
digen Kontrolle hat sich die A rbeitgeberseite in ihrer 
Stellungnahme eingehend auseinandergesetzt. Diese 
Ausführungen können und brauchen hier nicht wie
derholt zu werden. Nur ergänzend ist darauf hinzu
weisen, daß auch dann, wenn — durch die Struktur 
der Publikumsgesellschaft bedingt — Eigentum (An
teilsbesitz) und Unternehmensführung nicht in ein 
und derselben Hand liegen, die privatwirtschaftliche 
Basis der unternehmerischen Tätigkeit im privaten 
Eigentum ruht, und zwar so lange, wie die Anteils
eigner in ihrer Gesamtheit in der Lage sind, den oder 
diejenigen, die ihr Eigentum unternehmerisch verw al
ten sollen, selbst zu bestimmen. W enn jedoch Eigen
tum und Verfügungsgewalt prinzipiell getrennt wer
den, setzt man die Ordnungsfunktion des privaten 
Eigentums als integrierenden Bestandteil einer frei
heitlichen Ordnung außer Kraft. Gesellschaftlich hat 
das privatwirtschaftlicher Nutzung zugeführte Eigen
tum den eminenten Vorteil, daß es jedem den Auf
stieg zur Unternehmensführung ermöglicht, wenn er 
sich für das wirtschaftliche Sachinteresse qualifiziert 
und Verantwortung zu übernehmen bereit ist, o h n e  
daß es einer irgendwie gearteten weiteren Bindung 
an Partei-, Gewerkschafts- oder sonstige Gruppen
interessen bedürfte. Im Falle einer qualifizierten w irt
schaftlichen Mitbestimmung würden hingegen das Aus
leseverfahren wie auch die Verantwortlichkeit der 
Unternehmensführung vorwiegend von nichtwirtschaft
lichen Gruppeninteressen bestimmt. Nicht allein un
ternehmerische Leistungsfähigkeit würde das Quali
fikationsmerkmal der Unternehmensführung sein, son
dern mindestens gleichwertig hinzu käme die Bindung 
an diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, die anstelle 
des Eigentums die Legitimationsbasis zur Unterneh
mensführung einnehmen wollen.

DIE FREIHEITLICHE GESELLSCHAFTSORDNUNG 
STABILISIEREN!

Was die „im Großunternehmen manifestierte Macht" 
anbetrifft, so v/erden die Gewerkschaften endlich zur 
Kenntnis nehmen müssen — auch dazu hat die A r
beitgeberseite eingehend Stellung genommen —, daß 
in einer marktwirtschaftlich-rechtsstaatlichen Ordnung 
die „Macht” der Unternehmen durch den M arkt und 
durch s t a a t l i c h e  Gesetzgebung und Verwaltungs
tätigkeit kontrolliert wird, und daß die Gewerkschaf
ten als private Einrichtung gar nicht legitimiert sein 
können, ihrerseits in Ausübung öffentlicher Gewalt 
die Unternehmen zu kontrollieren. Entweder erkennen 
die Gewerkschaften die privatwirtschaftliche Ordnung 
an, dann müssen sie die im Unternehmen zu treffen
den wirtschaftlichen Entscheidungen, die durch die 
M arktverhältnisse vorgezeichnet und durch umfas
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sende Sozialbindungen eingeschränkt sind, den vom 
privaten Eigentum legitim ierten Unternehmen über
lassen. Oder die Gewerkschaften müssen offener als 
bisher bekennen, daß sie die privatwirtschaftlidie 
Ordnung nidit oder nur nodi für den Handwerksbe
trieb befürworten.

Zu den Ausführungen im 5. A b s c h n i t t  kann an 
dieser Stelle nur erwidert werden, daß gerade die 
Unternehmer ein vitales Interesse daran haben, „die 
freiheitlidie Gesellschaftsordnung zu stabilisieren",

denn nur in einer solchen Ordnung ist Raum für un- 
ternehm erisdie Betätigung. G erade deshalb wehren 
sich die Unternehmer gegen die die Freiheit v/irt- 
schaftlicher Entsdieidung einschränkende qualifizierte 
Mitbestimmung. Nur wenn dem Unternehmer diese 
Freiheit belassen wird, kann er selbständiger Partner 
der Arbeitnehmer und ihrer Interessenvertretung blei
ben. Nimmt man ihm diese Freiheit, dann haben die 
Arbeitnehmer ihren sozialen Partner und damit selbst 
diejenige Freiheit verloren, die soziale Partnerschaft 
verm itteln kann. Wolfgang EichUr. Köln

M itbestim m ung  —  Trojanisches P ferd  oder Beginn einer w irklichen Partnerschaß?

Die beiden vorstehenden Aufsätze von Haferkamp 
und Eichler geben die augenblicklidie Situation in 

der Diskussion um die Mitbestimmung gut wieder. 
Bei den Gewerkschaften spürt man einerseits den 
Willen zur M itarbeit in w irtsdiaftlidien Entscheidun
gen und die Bereitschaft, Verantv/ortung zu überneh
men, auf der anderen Seite aber audi die fast belei
digte Enttäuschung darüber, daß die Unternehmer 
ihnen finstere Absichten der kalten Sozialisierung, der 
Aussdialtung des Unternehmertums und des Über
gangs zu einer A rt gewerkschaftlichen Zentralplanung 
der W irtsdiaft unterstellen und ihre bisherigen Lei
stungen beim W iederaufbau der Wirtschaft, der fried
lichen Regelung von Arbeitskonflikten und bei der 
A rbeit in den Aufsichtsräten der mitbestimmten Un
ternehmen nidit anerkennen wollen. Bei den Unter
nehmern m erkt man die Furcht, daß die Mitbestim
mung das trojanisdie Pferd ist, mit dessen Hilfe die 
bisherige, auf dem Eigentum beruhende Verfügungs
gewalt über die Unternehmungen von innen gebro
chen und gleichzeitig der Übergang in eine ganz neue, 
syndikalistisdie W irtschaftsordnung eingeleitet w er
den soll. Die Gewerkschaften werden — in Analogie 
zu Kartellen — als private Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer zur Erkämpfung möglidist hoher Löhne, 
vieler Freizeit und günstiger Arbeitsbedingungen im 
Betrieb angesehen, mit denen man sich im Betrieb 
täglich und auf Verbandsebene bei den Tarifverhand
lungen jährlidi oder alle zwei Jahre in meist harten 
Verhandlungen auseinanderzusetzen hat. Diesen Leu
ten, die man als Gegner ansieht, gegen deren oft 
übertriebene Forderungen man die wirtschaftliche 
Existenz der Unternehmungen oder dodi zumindest 
ihre W adistumschancen und ihre internationale Kon
kurrenzfähigkeit verteidigen muß, diesen Leuten sollte 
man nun audi noch Einblidc und Einfluß auf der eige
nen Seite oder gar ein halbstaatliches Aufsichtsredit 
einräumen?

Das etwa sind die Positionen. Es hat in einer solchen 
Lage wenig Sinn, sich die einzelnen Argumente der 
einen oder anderen Seite vorzunehmen und ihre Trag
weite zu untersudien. Sie sind ja  nur Ausfluß unter
schiedlicher Vorstellungen über die richtige Gesamt
ordnung unseres Gesellschafts- und Wirtschaftslebens. 
Der Dissens bezieht sich dabei vor allem auf den

Grad von Verfügungsgewalt, den das Eigentum an 
den Produktionsmitteln verleihen soll oder kann. 
Eichler drückt das so aus: „. . .  Erkennen die Gewerk
schaften die privatw irtsdiaftlidie Ordnung an, dann 
müssen sie die . . .  wirtschaftlichen Entscheidungen . . . 
den vom privaten Eigentum legitim ierten Unterneh
mern überlassen." Dagegen Haferkamp: „Die Verw irk
lichung der qualifizierten Mitbestimmung .. . würde 
der Forderung nach ,Partnerschaft' einen substantiel
len Gehalt verleihen und die Arbeitnehm er als mün
dige Menschen . . .  betrachten." W ir müssen uns also 
zunächst mit der Bedeutung und Tragweite des Eigen
tumsrechts an den Produktionsmitteln auseinander
setzen. Das ist ein weites Gebiet, und in der gebote
nen Kürze dieses Aufsatzes kann nur einiges ange
deutet werden.

ENTSCHEIDEND DIE EIGENTUMSFRAGE

Es ist klar, daß W irtschaftsweise, politische Ordnung 
und Privatreditsordnung aufeinander bezogen sind. 
Bäuerlidie, nicht feudale Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnungen erkennen stets irgendeine Form von 
mehr oder weniger beschränktem Privateigentum an 
denjenigen Produktionsmitteln an, die von der betref
fenden Person, Familie oder Sippe unm ittelbar selbst 
benutzt wurden (wie Garten- und Ackerland), dage
gen kein Privateigentum an Produktionsmitteln, die 
sinnvollerweise nur gemeinsdiaftlich genutzt wurden 
(V/eide, Brache, Wald). Audi das 12-Tafel-Gesetz der 
Römer, das schon das Privateigentum an Grund und 
Boden kannte, ist wohl eher in diesem Sinne zu ver
stehen. Die Auffassung, daß das römische Recht 
eine a b s o l u t e  Verfügungsgewalt des Eigentümers 
über Grund und Boden beinhalte, scheint erst eine 
spätere, ausweitende und verabsolutierende Interpre
tation zu sein. )̂

Im Gegensatz zum römischen Redit kannte das deut
sche Redit eine Abstufung des Eigentums. Es . . .  
„neigte . . .  von jeher der Auffassung zu, daß derselbe 
Gegenstand versdiiedenen Zwedcen dienstbar gemacht 
werden könne, daß man das Eigentum unter mehrere

1) So jedenfalls Ludwig R a i s e r ; A rtike l Eigentum  (II), Eigen
tumsrecht, in : H andwörterbuch der Sozialw issensdiaften. S tu ttgart 
— Tübingen — G ötlingen 1961, 3. Bd., S. 39 ff, und Georg D a h m  : 
Deutsches Recht. 2. Aull., S tu ttgart 1963, S. 451.
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Berechtigte aufteilen dürfe, so daß auch der abhängige 
und kleine Mann den von ihm bearbeiteten Boden in 
gewissem Umfange zu eigen besaß, also den Ertrag 
der Bodenrente erhielt. W ie die Rechtsfähigkeit, so 
war audi das Eigentum einer gewissen Abstufung 
fähig."

Hiermit sind wir aber sdion in einen anderen Zustand 
der agrarischen Gesellsdiaft eingetreten, den wir mit 
Alexander R ü s t o w den der f e u d a l e n  Ü b e r 
l a g e r u n g  nennen wollen und dessen Idealtyp die 
zahlreidien Staatengründungen abgeben, die aus den 
Reiterslürmen, Eroberungszügen und Völkerwanderun
gen der Antike entstanden sind. Allerdings haben 
sidi soldie Klassensdiiditungen wohl audi ohne Über
lagerung im w örtlidien Sinn aus zu großer sozialer 
und politischer Differenzierung der Gesellsdiaft selbst 
ausbilden können.

Diese Situation spiegelt sich in dem feudalen mittel- 
alterlidien Grundrecht, in dem es „den" Eigentümer 
eines Grundstücks im allgemeinen nicht gab, sondern 
eine Vielzahl von Rechten und Pflichten, die mit dem 
Besitz eines Grundstüdes verbunden waren und die 
man als Ober-, Mittel- und Untereigentum bezeichnen 
kann. Erst in der französisdien Revolution erhielten 
die Bauern das volle Eigentumsredit an ihrem Grund 
und Boden. So ist dann auch der Artikel 17 der Erklä
rung der M ensdienredite von 1789 zu erklären: „La 
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne 
peut en être privé . . . "

Diese Unverletzlichkeit und „Heiligkeit" des Privat
eigentums bezieht sidi also auch auf die Produktions
mittel, insbesondere den Grund und Boden. Von hier 
aus hat dies Eigentumsredit dann Eingang in die V er
fassungen des 19. und 20. Jahrhunderts gefunden. Der 
Eigentumsbegriff des römischen Rechts (wie ihn das 
19. Jahrhundert verstand) w urde also unterschiedslos 
auf alle Sadien, also auch alle Produktionsmittel, aus
gedehnt im Sinne des § 903 BGB („Der Eigentümer 
einer Sache kann, sov/eit nicht das Gesetz oder Redite 
Dritter entgegenstehen, mit der Sadie nadi Belieben 
verfahren und andere von jeder Einwirkung aus- 
scliließen", ähnlidi code civil Art. 544).

In der Zeit der Diskussion um die ersten Entwürfe 
zum BGB haben hervorragende Juristen vor einer 
Verabsolutierung des Eigentumsrechts und seine Aus
weitung auf Produktionsmittel gev/arnt •'*) — allerdings 
vergeblidi.

Dies mag als Andeutung dafür genügen, daß das un- 
besdiränkte Verfügungsredit des Eigentümers an den 
Produktionsmitteln eine historische und keine  natur- 
reditlidie Kategorie darstellt. W ir haben ganz unbe-

2) Georg D a b m : a. a. O., S. 451.
3) Rudolph V . I h e r i n g : Der Zweck im Redit. Leipzig 1877, 
S. 310 ff.: „Ein Eigentum in so ld ier G estalt (d. h. als absolute Ver- 
iügungsmadit) kann die G esellsdiaft n id it dulden und h a t sie nie 
g edu ldet. . . Das bedeutete eine D ahingabe der G esellsd iaft an den 
Unverstaad, Eigensinn und Trotz, den sdinödesten  frevelhaftesten  
Egoismus d e s ’Einzelnen . . . O tto  v. G i e r k e :  Die soziale 
Aufgabe des Privatredits. Berlin 1889, Neudrude Frankfurt 1943, 
S. 16; „Daß ein Stüdi unseres Planeten einem  einzelnen M ensdien 
in derselben W eise eigen sein soll w ie ein Regensdiirm  oder ein 
Guldenzettel, ist ein kulturfe indlid ier W idersinn."

fangen zu fragen, weldier Grad von Verfügungsge
walt dem jetzigen Stand der Entwicklung angemessen 
ist. Alle Unternehmungen sind, wirtschaftlidi betradi- 
tet, Institutionen zur Versorgung der Bevölkerung 
mit Gütern und Diensten, soziologisch betraditet, so
ziale Gebilde, die auf Kooperation zahlreidier Men
schen innerhalb einer gegliederten Ordnung beruhen. 
Die größeren von ihnen sind aus der Sphäre des Pri
vathaushalts oder einer Familienunternehmung her
ausgewachsen und bestimmen den Lebensrhythmus 
vieler Tausender von Menschen und das Gesicht gan
zer Landschaften; die größten sind von gesamtwirt
schaftlicher Bedeutung. Daß hier das einer handv/erk- 
lich-bäuerlidien Ordnung angemessene römisch-recht- 
lidie, absolute Eigentumsredit eine angemessene Re
gelung des Gemeinschaftslebens sein sollte, wird 
niemand behaupten wollen. Tatsächlich ist es ja  durch 
öffentlidi-rechtliche Bestimmungen in vielfältiger W eise 
bereits besdiränkt; man denke an  das Arbeitsrecht, 
den Unfallsdiutz, die Gewerbeaufsidit, das Konzes
sionsrecht usw. Das Problem kann also nur sein, ob 
es vernünftiger ist, notwendige Einschränkungen der 
privaten Verfügungsbereditigung durch öffentlidi- 
rechtliche Bestimmungen vorzunehmen — wobei nie
mand so v/eit gehen will, diese V erfügungsberediti
gung vollständig abzuschaffen wie im Kommunismus 
oder so wesentlich zu beschränken, daß das Eigen
tumsrecht seinen Sinn verliert —, oder ob nicht eine 
Regelung „zwischen den Beteiligten" im Sinne einer 
Selbststeuerung und „Selbstbeaufsichtigung", wenn 
man so will, vorzuziehen ist.

NOTWENDIGE ANERKENNUNG DER POSITION 
DES EIGENTÜMERS

Der letztere W eg ist der der Mitbestimmung. Er ver
langt von der Unternehmerseite, die W irtschaft als 
eine gemeinschaftliche Aufgabe von Verfügungsbe
rechtigten über das Kapital und von Arbeitnehmern 
aufzufassen, d. h. letztere als M itarbeiter wirklich ernst 
zu nehmen und nidit als „Faktor Arbeitskraft" zu ver
stehen, um dessen Entlohnung man sich jährlich mit 
den Gewerkschaften streitet. Er verlangt ferner, die 
Gewerksdiaften als legitime V ertreter der Arbeitneh
merbelange im w eiteren Sinne anzuerkennen und sie 
nicht als unerwünschte und feindliche Organisation 
aufzufassen, die sich von außen in die inneren Be
lange des Betriebs einmisdit.

Der W eg der Mitbestimmung läßt aber audi die Ge
werkschaften nicht, w ie sie sind oder waren. Man kann 
nicht auf der einen Seite die Unternehmer als „Aus
beuter" hinstellen, weit überhöhte Lohnforderungen 
stellen (und seien sie auch nur als „Ausgangsposition" 
gedadit) und sie unter härtestem  Druck durchzusetzen 
suchen und dann auf der anderen Seite guten Willen 
zur Kooperation und zur Einräumung weiteren Einflus
ses verlangen. Die notwendige „Gegenleistung", wenn 
idi einmal so sagen darf, ist die w irklidie Einsicht in 
und Rüdcsidit auf die Erfordernisse einer wachsenden 
W irtsdiaft, oder anders ausgedrückt: auf die Redite 
nidit nur der jetzt lebenden Generation, sondern auch
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der zukünftigen, verbunden mit der vollen Anerken
nung der Position des Eigentümers in der Rolle des 
an dem Unternehmen zutiefst Interessierten und mit 
ihm Verbundenen.

Die Mitbestimmung so aufgefaßt ist der W eg der Ko
operation und der friedlichen Aushandlung von Inter
essengegensätzen, wie er unserem Zeitalter angemes
sen istj der alte W eg des „Kampfes zwischen Kapital 
und Arbeit" ist in den Größenverhältnissen, in denen 
sich die Machtblöcke heute gegenüberstehen, nicht mehr 
gangbar; ebensovienig wie im politischen Leben. Das 
verlangt ein Umdenken auf allen Seiten, und manchen 
V ertretern der älteren Generation wird das nicht mehr

gelingen. Gerade wegen dieses „verkrampften" Zu
standes ist eine Mitbestimmung auch nicht ohne jedes 
Risiko. Aber keine großen Entscheidungen sind risiko
los. Immerhin gibt es auf beiden Seiten genügend Per
sönlichkeiten von Einsicht und W illen zur Zusammen
arbeit, so daß das Risiko wiederum nicht zu groß ist. 
W ir würden mit der Verwirklichung der M itbestim
mung in dieser oder jener Form —• ich sehe nicht jede 
Einzelheit des gewerkschaftlichen Vorschlags als der 
W eisheit letzter Schluß an — ein W erk schaffen, ver
gleichbar der Bismarckschen Sozialversicherung, das 
einen neuen Stil setzt, der unserem Zeitalter ange
messen ist. Prof. D t. Wilhelm grelle, Bonn

M itbestim m ung ohne M itverantwortung?

E s fällt nicht leicht, Stellung zu den Beiträgen 
zweier so hervorragender und prominenter Sach

kenner und Sprecher wichtiger W irtschaftsgruppen wie 
Wilhelm Haferkamp und Wolfgang Eichler zu neh
men. Das gilt deswegen um so mehr, als sich beide 
bei der Formulierung und Begründung ihrer Stand
punkte Argumente bedienen, deren politisches Ge- 
w idit unbestritten ist, die sich einer sachlichen Dis
kussion jedoch weitgehend entziehen. In seiner Kritik 
an Haferkamp weist Eichler — u. E. zu Recht — auf 
Überspitzungen und auf Tatsachenbehauptungen hin, 
die durch die Erfahrungen in der Volkswirtschaft der 
Bundesrepublik nicht bestätigt werden. Dem braucht 
hier nichts hinzugefügt zu werden. Allerdings wird er 
sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, daß sein 
Beitrag und die von ihm angeführte „Stellungnahme 
des Arbeitskreises Mitbestimmung bei der Bundes
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zu 
den gewerkschaftlichen Forderungen" von gleicharti
gen Überspitzungen und durch die Erfahrung nicht 
bestätigten Tatsachenbehauptungen nicht frei ist.

Der Gedanke drängt sich auf, daß in der Intensivie
rung des Gespräches über die Umgestaltung bzw. die 
Erhaltung der bestehenden Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung auch andere Faktoren zum Ausdruck 
kommen als der Wunsch nach einer „Demokratisie
rung der W irtschaft“ oder nach einer Erhaltung des 
„freien Unternehmertums als der Grundlage der frei
heitlichen Ordnung". Das ist die, keineswegs allein 
in der Bundesrepublik beobachtbare, „Ideologisierung 
der Lohnpolitik". Darunter soll die in vielen Ländern 
erhobene und zum Teil durch entsprechende Maßnah
men des Gesetzgebers institutionalisierte Forderung 
nach einem Verzicht auf die „Alleinherrschaft des Pri
vatinteresses" (Eichler) bei der Gestaltung der Lohn
politik durch die dafür Verantwortlichen, vor allen 
Dingen durch die Gewerkschaften, verstanden werden. 
Ihre — auch gegenwärtig kaum überzeugend bestrit
tene — Bereitschaft zur Übernahme der M itverant
wortung für einen wichtigen Teil des gesamten w irt
schaftlichen Geschehens und die daraus für ihre lohn
politische A ktivität erwachsenden Folgen lassen eine 
Verlagerung des Schwerpunktes der A useinanderset

zung zwischen den Tarifpartnern und den gewerk
schaftlichen Forderungen aus verschiedenen Gründen 
unvermeidlich erscheinen.

Auf eine Gruppe von Gründen, die man als „ver
bandssoziologische Gründe" wird bezeichnen können, 
braucht an dieser Stelle nur kurz eingegangen zu w er
den. Auf die Dauer wird sich keine zur Durchsetzung 
bestimmter Ziele im Interesse der M itglieder gegrün
dete Gruppe damit abfinden können, ständig vom 
M arkt „überrundet" zu werden. Das ist der Fall, wenn 
die vom einzelnen A rbeitnehm er vereinbarten und 
empfangenen Effektivlöhne die Höhe der vereinbar
ten und von den Gewerkschaften durchgesetzten Tarif
löhne übersteigt. Im Interesse der Erhaltung ihrer 
Anziehungskraft auf vorhandene und auf potentielle 
M itglieder werden die Gewerkschaften nicht auf V er
suche zur Erzielung von Erfolgen auf anderen Gebie
ten  verzichten können.

MITVERANTWORTUNG BEI DER UNTERNEHMERISCHEN 
PREISGESTALTUNG?

Eine zweite Gruppe von Gründen erscheint wichtiger 
und von grundsätzlicherer Bedeutung. Es läßt sich 
nicht leugnen, daß gegenwärtig den Gewerkschaften 
keineswegs nur von ihren Tarifpartnern, sondern ge
rade auch von der Öffentlichkeit und der öffentlidien 
Hand weitgehende M itverantwortung für das Ge
schehen in einem Bereich auferlegt wird, auf den 
einen unmittelbaren Einfluß auszuüben sie nicht in 
der Lage sind, nämlich für die unternehmerische 
Preisgestaltung.

Nun läßt sich zeigen, daß die Verwirklichung der For
derung nach Übernahme der M itverantwortung für 
die Entwicklung der Preise nur unter bestimmten und 
engen Voraussetzungen nicht zu einer einseitigen Be
lastung der Lohnempfänger führt. Zur Verdeutlichung 
dieser Behauptung muß der Beschreibungswert von 
drei einfachen alternativen Modellen untersucht werden;
1. Das einfachste Modell geht von der Annahme aus, 
daß die Preisbildung auf sämtlichen M ärkten der 
Volkswirtschaft — sowohl der Güter- als auch der
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Arbeitsm ärkte — das Ergebnis des anonymen und 
von den bewußten Entscheidungen einzelner unabhän
gigen marktwirtschaftlichen Prozesses ist.

2. Das zweite Modell geht von der Annahme aus, daß 
auf den Gütermärkten der Volkswirtschaft einerseits 
und den Arbeitsm ärkten andererseits unterschiedliche 
Bestimmungsfaktoren der Preisbildung wirksam sind. 
Nur auf den Gütermärkten gelten — wie im einfach
sten Modell — für die Preisbildung zwingende Sach
zusammenhänge, welche den für die preispolitischen 
Entscheidungen verantwortlichen Unternehmen keinen 
Entscheidungsspielraum lassen. Die Lohnbildung stellt 
dagegen das Ergebnis bewußter und in völliger oder 
weitgehender Freiheit von zwingenden Sachzusam
menhängen getroffener Entscheidungen dar.

3. Das dritte  Modell schließlich geht von der Annahme 
aus, daß sowohl die Preisbildung auf den Gütermärk
ten als auch die Lohnbildung auf den Arbeitsm ärkten 
das Ergebnis bewußter und nicht eindeutig durch 
zwingende Sachzusammenhänge determ inierter Ent
scheidungen ist.

Keines dieser drei Modelle vermag eine vollständige 
Beschreibung der Wirklichkeit zu geben. Auf keinen 
Fall ist es zulässig, für das unter 2. im Ansatz darge
stellte Denkmodell einen Ausschließlichkeitsanspruch 
zu stellen —■ wie das nicht allein in der wirtschafts
politischen, sondern auch in der wirtschaftswissen
schaftlichen Diskussion immer wieder geschieht.

Ist man zu dem Zugeständnis bereit, daß die unter 3. 
gemachten Annahmen eine realistische Beschreibung 
der wenigstens in einigen Bereichen der Volkswirt
schaften bestehenden Zusammenhänge zu geben ver
mögen, so ergeben sich daraus bestimmte politische 
und wirtschaftspolitische Folgerungen, die auch für 
die Diskussion des Themas Mitbestimmung von Be
deutung sind. Nur wenn wir Grund zu der Annahme 
haben, daß die preispolitischen Entscheidungen der 
Unternehmer durch die Marktzusammenhänge und die 
gesetzlichen Bestimmungen vollständig determ iniert 
sind, so wäre eine vorwiegend oder ausschließlich an 
die Adresse der Gewerkschaften oder der Tarifpar
teien des Arbeitsm arktes gerichtete Aufforderung zu 
„verantwortungsbewußtem Handeln" gerechtfertigt. Die 
für die Gestaltung der Preispolitik verantwortlichen 
Unternehmer haben in diesem Fall voraussetzungs
gemäß keinen, für die Praktizierung ihres V erantwor
tungsbewußtseins notwendigen, Entscheidungsspiel
raum. Sie begnügen sich mit einer reinen Reaktion 
auf die Änderung der ihnen durch den M arkt und den 
Gesetzgeber gesetzten Daten.

Ist das nicht der Fall, so muß der im Interesse der 
Erhaltung der Geldwertstabilität vorgenommenen Ein
engung des Entscheidungsspielraumes der für die 
Lohnpolitik Verantwortlichen eine entsprechende Ein
engung des Entscheidungsspielraumes der für die Be
stimmung der Preise Verantwortlichen an die Seite 
gestellt werden. Sonst würde es unter den Voraus
setzungen des Falles 3. zu einer ausschließlich auf 
Kosten e i n e r  Gruppe erfolgenden Wirtschafts- und 
Währungspolitik kommen. Den Gewerkschaften würde

die Verantwortung für das Geschehen in einem Be
reich angelastet werden, der w eder ihrer Kontrolle 
und Mitwirkung noch der Kontrolle und Mitwirkung 
durch den Staat unterliegt, überdies sind die Gewerk
schaften in diesem Fall bei dem Versuch einer Be
stimmung der Auswirkungen ihrer lohnpolitischen 
Forderungen und Entscheidungen auf das Preisniveau 
und damit einer Konkretisierung der ihnen auferleg- 
ten Verantwortung völlig auf die Informationen an
gewiesen, welche ihnen allein von den Unternehmern 
zur Verfügung gestellt werden können. Da diese nicht 
nur für die Gestaltung der Preispolitik verantw ort
lich, sondern auch V ertragskontrahent der Gewerk
schaften sind, kann — das hat die Vergangenheit zur 
Genüge bestätigt — eine „sachliche“ Informierung der 
Gewerkschaften nicht erw artet werden. Das zu erw ar
ten, hieße übermenschliches erwarten.

ALTERNATIVE LOSVNGSMOGLICHKEITEN 

Zwei Lösungen bieten sich an;
1. Die unternehmerische Preispolitik wird den gleichen 
Regeln und dem gleichen Grad an öffentlicher Einfluß
nahme unterworfen, dem die Lohnbildung auf den 
Arbeitsm ärkten unterliegt. W either A rt diese öffent
liche Einflußnahme ist, ob sie sich auf die vielfältigen 
Instrumente der moral suasion beschränkt oder den 
Charakter direkter staatlicher Interventionen in das 
Marktgeschehen und staatlicher Gebote und Verbote 
bekommt, mag dahingestellt bleiben.
2. Den W irtschaftsgruppen, welche „M itverantwor
tung“ praktizieren bzw. dazu angehalten werden, 
wird die Möglichkeit einer verstärkten unmittelbaren 
Einflußnahme auf das Geschehen eingeräumt, für das 
sie eine solche Verantwortung übernommen haben.

Die erste dieser beiden Lösungen — die mit viel
fachen Abwandlungen etwa in den Vereinigten Staa
ten durch Parlament und Regierung praktiziert wird
— bedeutet ohne Zweifel eine Aufhebung oder ent
scheidende Einschränkung der unternehmerischen Frei
heit für einen wesentlichen Teil des gesamten unter
nehmerischen Aufgabenbereiches. Die zweite Lösung 
dagegen bedeutet eine Erweiterung der Möglichkeiten 
der Einflußnahme solcher Gruppen, die den Unterneh
men nicht eigentumsmäßig verbunden sind, wohl aber 
M itverantwortung tragen sollen. Die in den entwickel
ten Volkswirtschaften gemachten Erfahrungen schei
nen die Vermutung zu bestätigen, daß eine Entschei
dung zwischen diesen beiden A lternativen getroffen 
werden muß. Die Gegenüberstellung der Forderung 
nach wirtschaftlicher Mitbestimmung in einigen Berei
chen der Volkswirtschaft und einer völlig freien un
ternehmerischen Preispolitik in sämtlichen privaten 
Bereichen der Volkswirtschaft ist irreführend. Das sind
— unabhängig von unseren persönlichen Wünschen — 
nicht länger die politisch relevanten Alternativen.

SACHLICHER GELTUNGSBEREICH . . .

Bei den bisher aufgestellten Überlegungen sind zwei 
Probleme vernachlässigt worden. Das ist einmal das
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Problem des sadilidien Geltungsbereiches der Mitbe
stimmung und zum anderen das Problem der konkre
ten Form der wirtschaftlichen Mitbestimmung,

Es liegt auf der Hand, daß die dargestellten Über
legungen nur für solche Unternehmen Geltung haben 
können, die bei der Gestaltung ihrer Preispolitik über 
einen von Fall zu Fall unterschiedlich großen Hand- 
lungs- und Entscheidungsspielraum verfügen. Für die 
Mehrzahl der Unternehmen einer Volkswirtschaft trifft 
das sicher nicht zu. Sie verfügen nicht über die Mög
lichkeit einer aktiven und über die bloße Reaktion 
auf eingetretene Datenänderungen hinausgehenden 
Preispolitik. Ob die verschiedenen für die Messung 
der Unternehmensgröße verw andten Merkmale ein 
brauchbares Kriterium für die Bestimmung der unter
schiedlichen M arktstellung der einzelnen Unterneh
men darstellen, kann — w ie Eichler und der Arbeits
kreis Mitbestimmung das tun — sehr wohl bezweifelt 
werden.

Bei dem Problem der konkreten Form der wirtschaft
lichen Mitbestimmung in den betroffenen Unterneh
men wird es sich vor allen Dingen um die Frage han
deln, auf welcher Ebene des unternehmerischen Ent
scheidungsprozesses eine verstärkte Einbeziehung der 
Arbeitnehmer u n d  ihrer Organisation erreicht w er
den soll. Durch Bestellung von Vorstandsmitgliedern 
kann diese Einbeziehung der Arbeitnehm erorganisa
tionen a u f  der betrieblichen Ebene, d. h, der Spitze 
der innerbetrieblichen Hierarchie, erfolgen. Durch die 
V erstärkung der Stellung der A rbeitnehm ervertreter 
im Aufsichtsrat kann das auf einer — streng genom
men — überbetrieblichen, d. h. über der eigentlichen 
innerbetrieblichen Hierarchie liegenden Ebene erfol
gen. Ob mit der einen oder der anderen Form eine 
Umwandlung der innerbetrieblichen Hierarchie im 
Sinne einer „Demokratisierung“ erreicht wird, mehr 
noch, ob eine solche Umwandlung überhaupt erstre
benswert ist, kann bezweifelt und an dieser Stelle 
offengelassen werden.

... UND KONKRETE FORM DER MITBESTIMMUNG

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß die 
Bestellung neuer Vorstandsmitglieder mit — vorsich
tig ausgedrückt — zweifacher Loyalitätspflicht sowohl 
für die Unternehmen als auch für die Gewerkschaften 
völlig andere Probleme aufwirft als eine Änderung 
der Zusammensetzung der Aufsichtsräte. Nehmen die 
neuen Vorstandsm itglieder die Pflicht zur „doppelten 
Loyalität" ernst, so wird das Prinzip der Handlungs
und der Verantwortungseinheit für die Spitze der 
innerbetrieblichen Hierarchie durchbrochen. Auf die 
personellen und sachlichen Probleme, vor welche die 
Gewerkschaften mit einer solchen Änderung gestellt 
würden, braucht nicht eingegangen zu werden.

Bei einer Änderung der Zusammensetzung des Auf
sichtsrates kommt es dagegen zu einer, das innerbe
triebliche Geschehen und die innerbetriebliche Hier
archie nicht notwendigerweise unm ittelbar berühren
den, Änderung des Verhältnisses zwischen Kapital

und Arbeit und damit möglicherweise auch zu einer 
Änderung der für die Unternehmenspolitik geltenden 
grundsätzlichen Richtlinien.

W enig überzeugend klingt die zur Zurückweisung die
ser Forderung aufgestellte Behauptung, daß zwischen 
der „Alleinherrschaft des P rivatinteresses“ im Siime 
einer A lleinverantwortung der Unternehmensleitung 
gegenüber den privaten Eigentümern und ihren V er
tretern und der „selbstverantwortlichen u n t e r n e h 
m e r i s c h e n  Gestaltungskraft" ') ein notwendiger 
und zwingender Zusammenhang besteht. Gerade im 
Bereich der Großunternehmen gibt es zu viele Bei
spiele für die Umkehrung des Abhängigkeitsverhält
nisses, für die Dominierung des Abhängigkeitsver
hältnisses gegenüber den privaten Eigentümern durch 
andere A bhängigkeitsverhältnisse usw. ohne Ein
schränkung der „unternehmerischen G estaltungskraft“, 
als daß sich eine solche generalisierende Behauptung 
aufrechterhalten läßt.

Wichtig ist die Tatsache, daß die Minderung des 
Grades der „Alleinherrschaft" des auf dem Eigentum 
beruhenden Privatinteresses für die Politik der priva
ten Unternehmen vollständig der den Gewerkschaften 
abverlangten „Verantwortung für die Gesamtwirt
schaft" entspricht. Von ihnen wird der Verzicht auf 
die alleinige Durchsetzung des wirtschaftlichen In ter
esses ihrer M itglieder bei der Gestaltung der Lohn- 
und Arbeitsm arktpolitik dann erwartet, wenn es zu 
einem Konflikt zwischen dem partikulären Verbands
und Individualinteresse und dem Interesse der Ge
samtwirtschaft kommt.

Daraus kann nicht gefolgert werden, daß die „Ge
werkschaften . . .  in Ausübung öffentlicher Gewalt die 
Unternehmen X . . .  kontrollieren" (Eichler). Es w äre 
naheliegender, zu sagen, daß in diesem Fall durch die 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen ihrer 
N atur nach privaten Gruppen und Organisationen die 
Voraussetzungen für eine Lohnpolitik u n d  Preis
politik geschaffen würden, welche den Forderungen 
der Öffentlichkeit und der Träger der öffentlichen Ge
w alt entsprechen. Gerade dadurch aber würden direkte 
Eingriffe der öffentlichen Gewalt in den W irtschafts
ablauf verhindert werden können, die bei „Alleinherr
schaft des Privatinteresses“ und Ausnutzung des durch 
„Marktmacht" gegebenen „Entscheidungs- und Hand
lungsspielraumes" unvermeidlich werden könnten, 
ü b er einen solchen Entscheidungsspielraum der Preis
politik und der Lohnpolitik verfügen in der Gegen
w art keineswegs allein die Gewerkschaften, sondern 
auch zahlreiche Unternehmen. Es erscheint zweifelhaft, 
ob die Träger der öffentlichen Gewalt und die Bürger 
ungeachtet ihres grundsätzlichen Bekenntnisses zu 
einer freiheitlichen W irtschaftsordnung eine in ihrem 
Sinne „mißbräuchliche" Ausnutzung dieses Handlungs
spielraumes auf der einen oder der anderen Seite 
hinzunehmen bereit sind.

Prof. Dr. Jens^Lübbert, Hamburg
1) V /irtsdiaftliche M itbestim m ung und  Freiheitliche Gesellschaft. 
Eine Stellungnahm e des A rbeitsk reises M itbestim m ung bei der 
Bundesvereinigung der D eutsdien A rbeitgeberverbände zu den ge- 
w erksd iaftlid ien  Forderungen. 1965, S. 37.
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Qualifizierte M itbestim m ung nicht übereilt ausdehnen I

O rdnung ohne H errsdiaft“ ist das Leitbild sowohl 
des klassischen W irtschaftsliberalismus wie des 

klassischen Sozialismus (Marxismus) gewesen. Sie ist 
inzwischen längst als Utopie erkannt worden, der die 
Wandlungsgesetze unserer großorganisierten W irt- 
sdiaftsgesellschait zuwider laufen; denn weder ist die 
atomistisdie Konkurrenz von Kleinstbetrieben reali
sierbar, noch ist die klassenlose Gesellsdiaft möglich, 
in der jeder fähig ist, jede Funktion auszuüben, und 
damit auch praktisch zum Zuge kommen kann. Aber 
wenn dies auch als Utopie erkannt worden ist, so 
kann die „Ordnung ohne Herrschaft“ doch insofern 
Leitbild für die Umgestaltung unserer modernen Ge
sellschaft bleiben, als die Selbstkontrolle der Men
schen, ihre Beteiligung an der Gestaltung ihrer Lebens
und Arbeitsverhältnisse und an den Aufgaben der 
Koordinierung sowohl im politischen wie im wirt- 
sdiaftlichen Bereich aktiviert und ihre Befähigung 
dazu verbessert werden sollte, wo uncl wie es nur 
irgend möglich ist. Denn nur auf diese W eise läßt sich 
individuelle Freiheit in einer W irtschaftsgesellschaft 
erhalten, in der im Zuge des Spezialisierungsprozesses 
und des technischen Fortschritts die Abhängigkeit der 
Menschen voneinander und der Schwierigkeitsgrad 
der Ordnungsaufgabe ständig wächst.

MITBESTIMMUNG -  EIN BEDEUTUNGSVOLLES EXPERIMENT

Im Lichte solcher Überlegungen muß jedem, dem die 
Erhaltung individueller Freiheit für alle am Herzen 
liegt, das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer
schaft als eines der bedeutungsvollsten gesellschaft
lichen Experimente unserer Zeit erscheinen. Eine an
dere Frage ist es allerdings, ob dieses Experiment bis
her erfolgreich durchgeführt worden und ob schon der 
Zeitpunkt gekommen ist, um das Experiment auf wei
tere Bereiche auszudehnen.

Der sicherlich zutreffende Hinweis, daß die Arbeitneh
mer selbst bisher kaum ein ernsthaftes Interesse für 
ihr Mitbestimmungsrecht gezeigt hätten und daß da
her hinter der gewerkschaftlichen Forderung auf M it
bestimmung überwiegend machtpolitische Motive stün
den, kann u. E. nicht als ernst zu nehmendes A rgu
ment gegen die Mitbestimmung gelten. Mit dem glei
chen Recht könnte man dann die politische Ordnung 
unserer parlamentarischen Demokratie ablehnen, weil 
die Wähler bisher ein unzureichendes Interesse und 
Verständnis für diese Ordnung gezeigt hätten  und 
weil die Gewählten und W ählbaren ein persönliches 
Machtinteresse an dieser Ordnung hätten. A nderer
seits darf man allerdings auch nicht in den Glauben 
verfallen, es genüge, auf Demokratisierung unseres 
Gemeinschaftslebens gerichtete Institutionen einzufüh
ren, um das vorgegebene Ziel zu erreichen. Hinzu ge
hört, daß solche Institutionen allmählich auch mit 
demokratischem Leben erfüllt werden. So kann das 
Mitbestimmungsexperiment nicht nur daran scheitern, 
daß seine Institutionen quantitativ oder qualitativ un

zureichend sind, sondern ebensogut daran, daß die 
verständnisvolle Teilnahme derjenigen nicht gewon
nen wird, für die die ganze Veranstaltung gedacht ist.

Und hier sind w ir bei einem kritischen Punkte unse
rer Diskussion angelangt, an dem die Frage gestellt 
werden muß: Haben die Gewerkschaften als gesell
schaftlich relevante Träger der Idee der „Wirtschafts
dem okratie" ihr Möglichstes getan, um ihren eigenen 
Nachwuchs und die Arbeitnehmerschaft für die Aus
nutzung der bereits institutionell gegebenen Möglich
keiten der Mitbestimmung zu interessieren und für 
sie auszubilden? Und diese Frage muß — fürchten 
wir — mit einem klaren „Nein" beantw ortet werden.

Nicht, daß von den Gewerkschaften in dieser Hinsidit 
überhaupt nichts unternommen worden wäre. Die Zahl 
der auf höheren Fachschulen, Akademien und Univer
sitäten ausgebildeten M itarbeiter der Gewerkschaften 
hat in den letzten 10 Jahren nicht unerheblich zuge
nommen. Auch ist nicht zu leugnen, daß sidi die Ge
werkschaften um die berufliche und politische Ausbil
dung der organisierten Arbeitnehmer bemüht haben. 
W er aber — wie der Verfasser — lange Jah re  mit der 
Ausbildung gewerkschaftlichen Nachwuchses zu tun 
hatte, mußte immer wieder feststellen, daß dies nicht 
mit dem erforderlichen und auch möglichen Ausmaß 
geschah. Deshalb ist es kein Wunder, daß die Praxis 
der Mitbestimmung bisher noch allzu viel Unzuläng
liches zeigte. Gerade darum ist aber auch noch alle 
Hoffnung vorhanden, daß dieses Experiment zu einem 
vollen Erfolg führen kann, wenn man vielfältig V er
säumtes nachholt.

In gewerkschaftlichen Kreisen selbst sind gelegentlich 
Stimmen laut geworden, die in der Mitbestimmung 
eine Gefahr für die eigene Organisation und Bewe
gung sahen. Man fürchtete, daß die Besetzung von 
Positionen, die die Mitbestimmung erfordert, allzu 
viele fähige Kräfte den Gewerkschaften als Organi
sation entziehen und ihnen als Bewegung vielleicht 
sogar entfremden würde. Diese Sorge war wohl ein 
wenig übertrieben. Aber sie muß u. E. mit Recht w ie
der aufleben, wenn die Gewerkschaften nicht sehr 
viel mehr tun als bisher, um die Menschen zu gewin
nen und auszubilden, die sie für die Verwirklichung 
der Mitbestimmungsidee brauchen, oder wenn sie gar 
den Bereich der Mitbestimmung ausdehnen und da
durch für die Besetzung neuer Positionen und der Er
füllung neuer Aufgaben sich selbst noch mehr fähige 
M itarbeiter abverlangen, ehe sie neue gewonnen 
haben.

VOR AUSiVEITUNG DER MITBESTIMMUNG 
VERSÄUMNISSE DER VERGANGENHEIT NACHHOLEN

Es gibt aber noch einen anderen Grund, weshalb es 
zweifelhaft ist, ob „die Forderungen unserer Zeit“ 
schon im gegenwärtigen Augenblick auf eine Ausdeh
nung der qualifizierten Mitbestimmung hinauslaufen. 
Unsere gesamte wirtschaftliche und politische Ord
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nung ist zur Zeit in eine Vertrauenskrise geraten. 
Nidit, daß unsere m arktwirtsdiaftlidie und parlamen- 
tarisdie Ordnung selbst bereits in Zweifel gezogen 
würde. Aber man beginnt zu begreifen, daß diese 
Ordnung mit einem anderen Geist erfüllt, in einem 
anderen Stil gehandhabt w erden müßte, als es bisher 
gesdiehen ist — und daß vielleidit gerade dafür audi 
die eine oder andere institutionelle Änderung not
wendig werden könnte. Das bindet die öffentlidie 
Aufmerksamkeit in diesen Jahren an Probleme, die 
— mehr noch als selbst das Mitbestimmungsredit — 
für uns alle von umfassender existenzieller Bedeutung 
sind. So könnte es den Gewerksdiaften im Augenblick 
gar nidit gelingen, das öffentlidie Interesse in dem 
Umfang für die Ausweitung der Mitbestimmung zu 
gewinnen, wie die Sache es verlangt. Daher würden 
sie im Augenblidi ihrer Idee besser dienen, wenn sie 
zimächst einmal das Versäumte nadiholten, die schon 
heute gegebenen M öglidikeiten besser als bisher aus
nutzten und zu einem späteren Zeitpunkt, besser vor
bereitet als heute, ihre Forderungen erneuerten.

Die Idee der Mitbestimmung gehört sidierlich zu den 
Forderungen unserer Zeit. Aber man kann sidi solchen 
Forderungen audi durdi eine Flucht nach vorne — 
vielleicht unbewußt — entziehen. Für den Gesell
schaftsreformer besteht die Kunst des Fortschritts ge
rade darin, den W andel der Institutionen mit dem 
W andel der Fähigkeiten und Neigungen der Men

schen übereinstimmen zu lassen, den richtigen Zeit
punkt abzuwarten und für ihn vorbereitet zu sein.

Prof. Dr. Heinz-Dietrich'^^tlieb, Hamburg
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Aus Briefen an die Redaktion:

Unbegründete Gespensterfurcht  —  Zur R olle  der US-Auslandsinvestitionen *)

Ihren Leitartikel „Das Gespenst der US-Investitionen" 
habe id i mit großer Zustimmung gelesen. In der 

Tat gibt es eine Parallele zwischen der heutigen Situ
ation und der das 19. Jahrhundert beherrschenden 
Gespensterfurcht des „guten Bürgers", der meinte, daß 
die A rbeiter seine Kreise stören könnten. M ehr denn 
je  gewinnt heute der Kapitalismus seine Stärke da
durch, daß seine V ertreter Zusammenhalten und den 
berühmten Rat Benjamin Franklins an die streitenden 
Kolonien beherzigen „either to hang together or eadi 
of you will hang separately“.

Kapitalströme sind das beste Bindeglied zwischen den 
nidit-kom munistisdien Ländern und ermöglichen ihnen, 
auf schnellste und wirkungsvollste Art und W eise in 
den Genuß der Vorteile zu kommen, die der Kapi
talismus zu bieten hat. Das Kapital sorgt nicht nur 
für die „schöpferisdie Zerstörung" im Sinne Sdium- 
peters, sondern bringt auch allen Beteiligten wirt- 
schaftlidie Unabhängigkeit. Außerdem leistet es einen 
wesentlidien Beitrag für Stabilität und Stärke einer 
W ährung im In- und Auslande. Wenn sich die so sehr 
benötigten und gepriesenen internationalen Reserven

•) Vgl. den  L eitartikel in  WIRTSCHAFTSDIENST H ett 11/1965 von 
Hellm ut H a r t m a n n .

ansammeln, wo stammen sie denn her? Zum Teil aus 
dem Investitionskapital, das aus dem Ausland herein
strömt, und teilweise sind sie der starken Stellung 
eines Landes auf seinen Exportmärkten zu verdanken. 
Oft trifft man auf die zu einer Art Schlagwort für das 
Volk gewordene Illusion, daß man ein erfolgreicher 
Exporteur sei, weil „man so hart arbeite". Dabei wird 
häufig die Rolle des Inlandskapitals zu gering einge
schätzt, während vom Auslandskapital, das die gleiche 
Arbeit leistet, angenommen wird, daß es der „Aus
beutung" diene.

Tatsädilich spielt es für diejenigen, die dem Banner 
des Marxismus folgen, keine Rolle, ob „unehrenhaft 
zusammengerafftes" Inlandskapital oder „imperialisti
sches" am erikanisdies Kapital eingesetzt wird. Es ist 
und bleibt aber eine Tatsache, daß weder Inlands- 
noch Auslandskapital, das die W irtschaft ankurbelt, 
„stinkt", und daß beide Arten von Kapital gleicher
maßen dazu beitragen, den Export im W ettbew erb mit 
dem Ausland leistungsfähig (und damit auch möglich) 
zu machen. Man könnte sogar argumentieren, daß 
amerikanisches Kapital Exportgüter (und andere Pro
dukte) nicht nur gleich leistungsfähig madie, sondern 
noch etwas leistungsfähiger, da das am erikanisdie
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Investitionskapital mit der Rückendeckung großer Auf
wendungen für Forschung und Entwicklung arbeite 
und die Erfahrung der Stammfirma in großen, kon
kurrenzfähigen M ärkten allen, Amerikanern und Deut
schen, zugute komme.

Worin liegt denn nun eigentlich der Nachteil, wenn 
Auslandskapital zur Verfügung gestellt wird, voraus
gesetzt natürlich, daß es produktiv eingesetzt wird? 
(Die Erstellung und der Erwerb ausländischer Fabrik
anlagen liefern das beste Beispiel für diese Art schöp
ferischen Kapitals. Im Gegensatz hierzu können kurz
fristige Bankkredite, die möglicherweise plötzlich ge
kündigt werden, den Kreditnehmer gefährden und, 
wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben, eine 
Liquiditätskrise heraufbeschwören.) Prozentual be
trachtet ist die Behauptung einer „Überfremdung" 
natürlich eine gewaltige Übertreibung, wenn wir das 
gesamte in Deutschland investierte Auslandskapital 
mit dem Inlandskapital vergleichen (beiläufig be
merkt haben die kleinen, aber geschäftstüchtigen Nie
derlande in Deutschland fast ebensoviel investiert wie 
die Vereinigten Staaten, und wer regt sich darüber 
auf?). Der strategische Einsatz des Auslandskapitals 
in Wachstumsindustrien fällt jedoch mehr auf, aber 
wem schadet das?

Die Probe aufs Exempel w ären natürlich Kapitalanla
gen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. Es gibt 
nicht den geringsten Grund dafür, warum deutsches 
Kapital nicht in größerem Umfange auf dem unbe
grenzten Markt der USA eingesetzt werden sollte. Es 
nimmt bereits eine wichtige Position ein und ist in 
einer stabilen, wachsenden und ertragreichen W irt
schaft hoch willkommen. Es würde auch eine Art 
Gleichgewichtsfaktor in der Zahlungsbilanz darstellen 
und die Tatsache unterstreichen, daß erfolgreicher Ka
pitalismus auf Gegenseitigkeit beruht. Aber dann w ür
den wahrscheinlich dieselben Leute, die sich heute 
über die „Überfremdung" beklagen, ihre Angriffe auf 
den „habgierigen Auslandsmarkt" richten, der den 
deutschen Kapitalmarkt aussauge. Statt ehrliche deut
sche Ersparnisse für den W iederaufbau Deutschlands 
zu verwenden, würden sie um des Profits willen leicht
fertig ausländischen M ärkten zur Verfügung gestellt 
(und einen W iderwillen erregen, w ie ihn dieselben 
Leute wahrscheinlich dann äußern, wenn es um die 
Hilfe für Entwicklungsländer und kleine Staaten geht, 
die nicht „viel w ert sind").

Man kann natürlich zustimmen, daß Kapitaleinfuhren, 
aus welchem Lande sie auch stammen mögen, vielen 
Leuten lästig werden, die, weil sie den Schutz lokaler 
Monopolmärkte genossen haben, leistungsunfähig ge
worden sind und nun plötzlich mit W ettbewerb und 
schnellen Veränderungen fertig werden müssen (die 
zwar wahrscheinlich sowieso, aber langsamer, einge
treten wären). Es spricht einiges dafür, andere Leute 
nicht in ihrem Frieden zu stören, besonders dann 
nicht, wenn sie politisch zählen und ein vom Gefühl 
diktiertes Geschrei erheben. Vielleicht sollte für eine 
Weile der Zustrom von Auslandskapital nach Deutsch
land auf ein Minimum begrenzt werden. Mal sehen.

was dann passiert, ob es dieselben Kritiker ermutigt, 
die Stoßrichtung ihrer Angriffe zu ändern! Sie könn
ten dann natürlich sofort darüber klagen, daß sie von 
den Niederländern und Amerikanern im Stich gelas
sen werden, die dadurch, daß sie ihre Kapitalausfuh
ren nach Deutschland beschränken, greifbare Beweise 
liefern, daß sie nicht zuverlässig sind. Tatsächlich wir
ken sich harte Tatsachen in dieser Richtung aus, da 
die Beseitigung des amerikanischen Zahlungsbilanz
defizits für die nächste Zukunft als unveräußerliches 
Ziel gesetzt ist. Dadurch wird genau das bewirkt, was 
diese Kritiker forderten, nämlich äußerste Beschrän
kung der Kapitalausfuhr nach Deutschland und ande
ren voll entwickelten Ländern.

W as immer man auch über die wirtschaftlichen Frei
heiten in der nicht-kommunistischen W elt sagen kann 
— und die Kapitalströme sind die hervorragendsten 
und wirkungsvollsten Instrumente dieser Freiheit —, 
sowohl der Kapitalexporteur als auch der Empfänger 
haben ihren Anteil an diesem gemeinsamen Unterneh
men und bringen ihren Ländern Nutzen. Ein Außen
seiter, und das dürfte auf die breite Öffentlichkeit zu
treffen, sollte bei Beurteilung dieser W echselbeziehun
gen nachsichtig sein und an das Zitat aus Goethes 
Ballade „Der Fischer" denken . . .  „halb zog sie ihn, 
halb sank er hin ..

Pro/. Dr. Robert G ¿Wertheimer,
Babson Institute, Cambridge, Mass., USA

Zwei große Dokumentationswerke 

Die Sozialversicherung der Gegenwart
Jahrbuch für die gesam te Sozialversicherung und 

Sozialgerichtsbarkeit 
H erausgegeben von M aunz/Sdiraft 

Band 1/2
D okum entation für die Jah re  1961 und 1962 

XXXII, 755 Seiten, G roßoktav, Plastikeinband, DM 56,—

Band 3
Dokum entation fü r das J a h r  1963 

476 Seiten, G roßoktav, Plastikeinband, DM 58,—

Band 4
D okum entation für das Jah r 1964 

ca. 480 Seiten, Großoktav, P lastikeinband, 
Subskriptionspreis ca. DM 56,— 
endgültiger Preis ca. DM 65,—

Das Arbeitsrecht der Gegenwart
Jahrbucäi für das gesam te A rbeitsred it und die 

A rbe itsgerid itsbarkeit 
N adisdilagew erk  für W issensd iaft und Praxis 

H erausgegeben von Dr. G erhard M üller,
Präsident des B undesarbeitsgeridits

Band 1
D okum entation des Jah res  1963 

406 Seiten, G roßoktav, P lastikeinband, DM 48,—

Band 2
D okum entation des Jah res 1964 

453 Seiten, Großoktav, Plastikeinband, DM 54,—

Erich Schmidt Verlag
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Reserve gegenüber US-Investitionen  —  Ausfluß der K onkurrenzfurcht

Die Reserve gegenüber den am erikanisdien Inve
stitionen, die in letzter Zeit zweifellos zugenom
men hat, beruht sicherlich auf Konkurrenzfurdit, wenn 

man die Sache vordergründig betrachtet. Genauer be
sehen ist es natürlich so, daß kein Unternehmen allzu 
viel von der Konkurrenz hält. Dabei ist es gleich
gültig, ob der Konkurrent aus dem eigenen oder einem 
fremden Lande kommt. Ich würde deshalb sagen, daß 
das, was man an den amerikanischen Investitionen 
nicht gern hat, einmal etwas Irrationales, zum anderen 
etwas sehr Konkretes ist. Das Irrationale zu fassen, ist 
eine Aufgabe für Psychologen, nicht für Volkswirte. 
Das Konkrete aber sind die Methoden, deren sich die 
Am erikaner im einzelnen bedienen.

Ich glaube nicht, daß die amerikanischen Investitionen 
als Ganzes besonderen Interesses bedürfen. Es geht 
vielmehr um Einzelfälle, besser um einzelne Vorfälle, 
die irgendwie Anstoß erregen, und zwar vor allem in 
der Verkaufs- und Personalpolitik . . .

Der Vorwurf der „Abhängigkeit" einer Volkswirtschaft 
vom Auslandskapital wird schnell ausgesprochen. Bei 
k leineren unterentwickelten Ländern dürfte er auch 
sachlichen Gehalt haben. Nicht aber bei großen Indu
strieländern. W enn man das W esen der auf dem Pri
vateigentum  beruhenden W irtschaft betrachtet, wird 
die Abhängigkeit nach Grad und W esen vom privaten 
Interesse bedingt. Dieses private Interesse beruht auf 
der Besonderheit, der Vereinzelung. Auch die auslän
dischen Investitionen sind kein Block, sondern stellen 
eine Summe vieler einzelner Tatbestände und Aktio
nen dar. Deshalb ist unsere Situation auch nicht vom 
Auslandskapital abhängig, sondern umgekehrt, dieses 
nämlich von der bei uns entstandenen Situation. N a
türlich steckt hinter dem Argument auch die Furcht, 
daß Auslandskapital einmal schnell abgezogen wird. 
Auch das wird aber oft schneller ausgesprochen, als es 
durchdacht ist: Solange es sich nicht nur um Verkaufs

büros handelt, sind Kapitalanlagen in den letzten Jah r
zehnten immer mächtiger und infolgedessen schwerer 
beweglich geworden.

Aber auch in der Vergangeiüieit konnte man Seß
haftigkeit konstatieren und attestieren: Selbst in der 
W eltwirtschaftskrise haben die Amerikaner ihr Pro- 
duktionskapital bei uns nicht abgezogen. So schnell 
streicht man keine Segel.

W as zum Problem der Größe gesagt wurde, ist voll
kommen richtig. W ir sollten auf keinen Fall gegen die 
größeren Unternehmen polemisieren. Im Gegenteil! 
Die großen amerikanischen Unternehmen zeigen uns, 
wie sehr wir noch wachsen müssen. Nun können aber 
Großunternehmen auch nicht einfach aus der Retorte 
geschaffen werden. Die französische Idee von Gesell
schaften europäischen Rechts mag gut sein und ver
dient sicher, w eiter verfolgt zu werden (hierüber mö
gen aber die Juristen  urteilen: Die Problematik ist 
nämlich gar nicht so einfach, weil das Gesellschafts
recht in die anderen Rechtszusammenhänge eingebettet 
ist). Die W irklichkeit ist aber auch hier, wie gewöhn
lich, vernünftiger: A nlehnungsbedürftige deutsche
(oder auch andere europäische) Unternehmen handeln 
gar nicht euro-nationalistisch, sondern suchen sich am 
liebsten amerikanische Partner, und zwar wegen deren 
Potenz, ihrem technischen Niveau usw. Daß es bis
weilen zu unliebsamen Überraschungen kommt, muß 
man wissen und sich vor Augen halten; Man drängt 
nach einiger Zeit den europäischen Partner gern hin
aus, läßt Beratungsverträge einschlummern, versucht, 
V erträge mit einseitigen V orteilen für sich zu be
stücken. Das ist wenig schön — gewissermaßen ein 
Symptom dafür, daß die Am erikaner auf internationa
lem Parkett trotz allem noch jung sind; daß eben die 
Formen, wenn man will: der „Knigge", bisweilen feh
len. Es mangelt an W eisheit; dafür ist die Dynamik um 
so größer. Wolfgang Baumann, Köln

Aktuelle Marktinformationen — Mehr Umsatz — Bessere Erträge
stehen in gegenseitiger Wechselwirkung. Sie 
bedingen einander, ihre Kunden werden an
spruchsvoller: der Markt wandelt sich ständig. 
Sicherlich kennen Sie die Wünsche Ihrer Kun
den. Kennen Sie aber auch das vielfältige inter
nationale Angebot an Konsum gütern?
Die Internationale Frankfurter Frühjahrsmesse 
1966 kann Ihnen hierbei in rationeller Form 
wertvolle Hilfe leisten. Weit mehr als 2500 Aus
steller aus ca. 30 europäischen und übersee
ischen Ländern zeigen Ihnen eine Warenfülle, 
aus der Sie auswählen können. Diese Mehr-Bran

chen-Messe für absatzverwandte Konsumgüter 
informiert Sie zuverlässig über das, was heute 
vom Konsumenten verlangt und morgen von 
ihm gesucht wird. Sie  gibt Ihnen die Möglichkeit, 
mehr zu sehen, besser zu vergleichen und gün
stiger einzukaufen.

Messe-Ausweise im Vorverkauf billiger!
Bei allen Industrie- und Handelskammern, Hand
werkskammern, Groß-, Einzelhandels- und Han
delsvertreterverbänden erhalten Sie  im Vorver
kauf Messe-Ausweise zu ermäßigten Preisen.

Internationale Frankfurter Frühjahrs-Messe
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